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Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919. [Auszug] 

[Übersetzung] 

III. Teil. 
Politische Bestimmungen über Europa. 

Abschnitt V. 
Schutz der Minderheiten. 

Artikel 62. 
Österreich verpflichtet sich, dass die im gegenwärtigen Abschnitt enthaltenen Bestimmungen als 

Grundgesetze anerkannt werden, dass kein Gesetz, keine Verordnung und keine amtliche Handlung mit 
diesen Bestimmungen im Widerspruch oder Gegensatz stehe und dass kein Gesetz, keine Verordnung und 
keine amtliche Handlung mehr gelte als jene. 

Artikel 63. 
Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, 

Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu 
gewähren. 

Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder 
Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten 
Sitten unvereinbar ist. 

Artikel 64. 
Österreich erkennt von Rechts wegen und ohne irgendeine Förmlichkeit als österreichische 

Staatsangehörige alle Personen an, die zur Zeit des Inkrafttretens des gegenwärtigen Vertrages das 
Heimatrecht (pertinenza) auf dem österreichischen Staatsgebiete besitzen und nicht Angehörige eines 
anderen Staates sind. 

Artikel 65. 
Die österreichische Staatsangehörigkeit wird von Rechts wegen durch die bloße Tatsache der Geburt 

auf österreichischem Staatsgebiete von jeder Person erworben, die nicht vermöge ihrer Geburt eine 
andere Staatsangehörigkeit geltend machen kann. 

Artikel 66. 
Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion sind 

vor dem Gesetze gleich und genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte. 
Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekenntnis sollen keinem österreichischen 

Staatsangehörigen beim Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte nachteilig sein, wie namentlich 
bei Zulassung zu öffentlichen Stellungen, Ämtern und Würden oder bei den verschiedenen Berufs- und 
Erwerbstätigkeiten. 

Keinem österreichischen Staatsangehörigen werden im freien Gebrauch irgend einer Sprache im 
Privat- oder Geschäftsverkehr, in Angelegenheiten der Religion, der Presse oder irgend einer Art von 
Veröffentlichungen oder in öffentlichen Versammlungen, Beschränkungen auferlegt. 

Unbeschadet der Einführung einer Staatssprache durch die österreichische Regierung werden nicht 
deutschsprechenden österreichischen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen beim Gebrauche 
ihrer Sprache vor Gericht in Wort oder Schrift geboten werden. 

Artikel 67. 
Österreichische Staatsangehörige, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder Sprache 

angehören, genießen dieselbe Behandlung und dieselben Garantien, rechtlich und faktisch, wie die 
anderen österreichischen Staatsangehörigen; insbesondere haben sie dasselbe Recht, auf ihre eigenen 
Kosten Wohlthätigkeits-, religiöse oder soziale Einrichtungen, Schulen und andere Erziehungsanstalten 
zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der Berechtigung, in denselben ihre eigene Sprache 
nach Belieben zu gebrauchen und ihre Religion frei zu üben. 
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Artikel 68. 
Was das öffentliche Unterrichtswesen anlangt, wird die österreichische Regierung in den Städten 

und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Zahl anderssprachiger als deutscher österreichischer 
Staatsangehöriger wohnt, angemessene Erleichterungen gewähren, um sicherzustellen, dass in den 
Volksschulen den Kindern dieser österreichischen Staatsangehörigen der Unterricht in ihrer eigenen 
Sprache erteilt werde. Diese Bestimmung wird die österreichische Regierung nicht hindern, den 
Unterricht der deutschen Sprache in den besagten Schulen zu einem Pflichtgegenstande zu machen. 

In Städten und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Anzahl österreichischer 
Staatsangehöriger wohnt, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder Sprache angehören, wird diesen 
Minderheiten von allen Beträgen, die etwa für Erziehung, Religions- oder Wohltätigkeitszwecke aus 
öffentlichen Mitteln in Staats-, Gemeinde- oder anderen Budgets ausgeworfen werden, ein angemessener 
Teil zu Nutzen und Verwendung gesichert. 

Artikel 69. 
Österreich stimmt zu, dass, soweit die Bestimmungen der vorstehenden Artikel des gegenwärtigen 

Abschnittes Personen berühren, die nach Rasse, Religion oder Sprache Minderheiten angehören, diese 
Bestimmungen Verpflichtungen von internationalem Interesse darstellen und unter die Garantie des 
Völkerbundes gestellt werden. Sie können nicht ohne die Zustimmung der Mehrheit des Rates des 
Völkerbundes abgeändert werden. Die im Rate vertretenen alliierten und assoziierten Mächte verpflichten 
sich dagegen, keiner Abänderung der erwähnten Artikel ihre Zustimmung zu verweigern, die durch die 
Mehrheit des Rates des Völkerbundes in entsprechender Form gutgeheißen werden sollte. 

Österreich stimmt zu, dass jedes Mitglied des Rates des Völkerbundes das Recht haben soll, die 
Aufmerksamkeit des Rates auf jede Verletzung oder Gefahr einer Verletzung irgendeiner dieser 
Verpflichtungen zu lenken und dass der Rat in einer Weise vorgehen und solche Weisungen geben könne, 
die im gegebenen Falle geeignet und wirksam erscheinen könnten. 

Österreich stimmt außerdem zu, dass im Falle einer Meinungsverschiedenheit über Rechts- oder 
Thatfragen, betreffend diese Artikel, zwischen der österreichischen Regierung und irgendeiner der 
alliierten und assoziierten Hauptmächte oder jeder anderen Macht, welche Mitglied des Rates des 
Völkerbundes ist, diese Meinungsverschiedenheit als ein Streitfall anzusehen ist, dem nach den 
Bestimmungen des Artikels 14 des Völkerbundvertrages internationaler Charakter zukommt. Die 
österreichische Regierung stimmt zu, dass jeder derartige Streitfall, wenn es der andere Teil verlangt, dem 
ständigen internationalen Gerichtshofe unterbreitet werde. Gegen die Entscheidung des ständigen 
Gerichtshofes ist eine Berufung unzulässig und hat die Entscheidung die gleiche Kraft und denselben 
Wert wie eine auf Grund des Artikels 13 des Vertrages getroffene Entscheidung. 


